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Stellungnahme der Kreisstadt St. Wendel zum 2. Entwurf der Verordnung 
„Landesentwicklungsplan (LEP) Saarland 2030“ gem. § 3 Saarländisches 
Landesplanungsgesetz (SLPG) i.V.m. § 9 Raumordnungsgesetz  
 
Sehr geehrte Frau Dr. Koch-Wagner, 
 

zum 2. Entwurf zum LEP Saarland 2030, in der vorgelegten Form mit Stand vom 
23.09.2025, wird wie folgt Stellung genommen. 
 
Der 2. Entwurf zum LEP Saarland 2030 enthält im Vergleich zum 1. Entwurf vom 07.07.2023 
allgemeine Konkretisierungen und Ergänzungen zu den Themenbereichen Ausbau der 
Radverkehrsverbindungen und Ausbau des ÖPNV, zum Ausbau der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, der bevorzugten Aktivierung von Brachflächen im Zuge der 
Gewerbeflächenentwicklung und der Zulässigkeit von Erneuerbaren Energie-Anlagen in 
Gewerbegebieten sowie zum Umgang mit Betrieben des großflächigen Einzelhandels. Diese 
Konkretisierungen und Ergänzungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Integration des Themenfeldes der Erneuerbaren Energien in Bezug zur bundes- und 
landesspezifischen Gesetzgebung zu diesem Bereich (Flächenziel) in den 2. Entwurf des LEP 
Saarland 2030 sorgt für eine Klarstellung auf Ebene der Landesplanung und wird daher 
ausdrücklich begrüßt. Auch die Klarstellung dieser Thematik (PV/Agri-PV und Wind) im 
Verhältnis zu anderen Fachpolitiken (Landwirtschaft, Naturschutz, Wald) wird ausdrücklich 
befürwortet. 
 
Weiterhin begrüßt wird die Lockerung hinsichtlich der Vorgaben zur gemeindlichen 
Planungshoheit bzw. der gemeindlichen Siedlungsentwicklung. Hierzu zählt vor allem der 
Wegfall einer Vorgabe des gemeindlichen Wohnungsbedarfs durch die Landesplanung 
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(Anlage 8) sowie die Loslösung einer strikten Bindung an die angestrebte 
Wohnungsmarktstrategie des Saarlandes. Weiterhin wird die Verlängerung der 
Realisierungsfrist von Bauvorhaben von 3 auf 5 Jahre begrüßt, wenngleich die Integration des 
bis zum 31.12.2030 befristeten „Bauturbos“ diesseits auch kritisch beurteilt wird, da die 
Gültigkeit des LEP Saarland 2030 erfahrungsgemäß die Anwendungsdauer des „Bauturbos“ 
deutlich überschreiten dürfte.   
 
Weiterhin werden die umfangreichen Ergänzungen zu den Themenbereichen 

- Vorbeugender Hochwasserschutz 
- Vorranggebiete für vorbeugenden Hochwasserschutz 
- Vorranggebiete für Grundwasserschutz  
- Vorbehaltsgebiete für Grundwasserschutz 
- Vorranggebiete für Landwirtschaft 
- Waldwirtschaft und Waldschutz 

zur Kenntnis genommen. 
 
Berücksichtigung der Inhalte der seitens der Kreisstadt St. Wendel abgegebenen 
Stellungnahme zum 1. Entwurf des LEP Saarland 2030 vom 07.07.2023: 
Der 2. Entwurf zum LEP Saarland 2030 unterscheidet sich stellenweise in Hinblick auf die 
durch die Stadt St. Wendel im Rahmen ihrer Stellungnahme zum 1. Entwurf zum LEP Saarland 
2030 vom 20.11.2023 angemerkten allgemeinen Aspekte.  
 
Eine alleinige Fokussierung auf das Zentrale-Orte-System und die damit begründete 
Entwicklungswürdigkeit Zentraler Orte bzw. besondere Entwicklungswürdigkeit Zentraler Orte 
entlang ausgewiesener Siedlungsachsen bei gleichzeitiger Beschränkung der Entwicklung 
aller übrigen Siedlungsbereiche auf den Eigenbedarf wird allerdings auch weiterhin kritisch 
gesehen und seitens der Stadt St. Wendel nicht befürwortet. 
 
Die Ausführungen der Seiten 1 und 2 sowie zu (a) Zentrale Orte und ihre 
Verflechtungsbereiche und (c) Raumkategorien der Stellungnahme der Kreisstadt St. Wendel 
zum 1. Entwurf des LEP Saarland 2030 vom 20.11.2023 gelten daher auch in gleicher Weise 
als Stellungnahme zum 2. Entwurf des LEP Saarland vom 23.09.2025 weiter fort (Anlage). Die 
Stellungnahme bleibt bestehen. 
 
Die Ausführungen zu „(f) Wohnsiedlungsentwicklung“ gelten in Hinblick auf das im 2. Entwurf 
unverändert geltende Ziel Z 11 weiter fort. Auch besteht weiterhin eine gewisse Unklarheit 
bzgl. der Anwendung des mit Z 11 eingeführten Zentralitätsfaktors bei der Ermittlung des 
Wohnungsbedarfs gem. Anlage 8. Hinsichtlich der weiteren Vorgaben der Anlage 8 zur 
Ermittlung des Wohnungsbedarfs wurden Änderungen im neuen Entwurf vorgenommen, 
sodass die Stellungnahmen zu Z 12 und Z13 entfallen können.  
Hinsichtlich G35 verbleibt es bei der Forderung der Stadt, konkretere Beispiele für eine durch 
die Landesplanung anerkannte Mobilisierung von Wohnbaugrundstücken zu nennen. 
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Die Stellungnahme zum 1. Entwurf des LEP Saarland 2030 vom 20.11.2023 zum Punkt (g) 
Vorranggebiete für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen mit Z 17 bis Z 19 und G 38 bis G 
42 bleibt auch für den 2. Entwurf bestehen: Es wird seitens der Stadt St. Wendel gebeten, für 
bereits bestehende und genehmigte Nutzungen in VG, die mit den Vorgaben des neuen LEP 
nicht übereinstimmen, einen Bestandsschutz zu formulieren und bauliche Anpassungen in 
geringem Umfang zu ermöglichen. 

Auch die Ausführungen zu G 46 unter Punkt (i) Großflächiger Einzelhandel gelten weiter fort: 
Es wird seitens der Stadt St. Wendel gebeten, das Wort „Erweiterungen“ zu streichen. 
Alternativ sollte das Wort „Erweiterungen“ quantitativ definiert werden. 
 
Durch die textliche Ergänzung von „Überplanungen des Innenbereichs“ des Z41 (ehemals Z 
42) ist die Intension der Stellungnahme der Kreisstadt St. Wendel ausreichend gewahrt. Eine 
erneute Stellungnahme ist daher nicht erforderlich. 
 
Die inhaltlichen und anlassbezogenen Änderungs- und Ergänzungsbedarfe in Hinblick auf die 
Vorranggebiete für Gewerbe, Industrie und Dienstleistung (VG) wurden alle berücksichtigt. 
Eine erneute Stellungnahme ist daher nicht erforderlich. 
 
Die inhaltlichen und anlassbezogenen Änderungs- und Ergänzungsbedarfe in Hinblick auf 
Regionale Grünzüge, Vorranggebiete für Naturschutz (VN), Vorbehaltsgebiete Biotopverbund 
(VBB) wurden teilweise (Nr. 1 und 4 der Stellungnahme vom 20.11.2023), gänzlich (Nr. 2) oder 
nicht (Nr. 3) berücksichtigt. In Anbetracht der mittlerweile bestehenden Rechtskraft des 
Bebauungsplanes „Auf Kling“ (Nr. 3) und des bereits genehmigten Zielabweichungsverfahrens 
kann auf eine erneute Stellungnahme verzichtet werden. Die Darstellung sollte in der Plankarte 
allerdings angepasst werden. Die teilweise übernommenen Anpassungen (Nr. 1 und Nr. 4) 
sind aus Sicht der Verwaltung nicht ausreichend. Vor allem im Bereich des laufenden 
Bebauungsplanverfahrens im Bereich des Missionshauses sollte das ausgewiesene 
Vorbehaltsgebiet für Biotopverbund (VBB) für den gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes zurückgenommen werden. Die Stellungnahme bleibt bestehen: 
Entwicklung und Erweiterung des Bereichs am Missionshaus: Projekt „Green Living – Lernen 
und Leben in naturbelassener Umgebung“. Nach Aufgabe der Schulnutzung (Arnold-Janssen-
Gymnasium) und geplantem Rückzug der Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare soll der 
gesamte Bereich neu entwickelt werden. Die Neunutzung der bestehenden Gebäude soll 
durch neue bauliche Nutzungen ergänzt werden, Biotopverbund nicht erheblich beeinträchtigt, 
da nur Randbereich betroffen, Berücksichtigung von Biotopverbundbelangen im Rahmen der 
Bauleitplanung.  
 
Die Hinweise zu den Vorbehaltsgebieten für Rohstoffsicherung (VBR) für den Bereich des 
Spiemonts (Basalt AG) wurden nicht übernommen. Die Stellungnahme bleibt bestehen: Es 
wird darum gebeten, die Abbautätigkeiten im Bereich des Spiemonts (Basalt AG) auf die bisher 
genehmigten Abbauflächen zu beschränken und erforderliche Festlegungen und 
Formulierungen im LEP zur Sicherstellung dieses Ziels zu treffen. 
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Die inhaltlichen und anlassbezogenen Änderungs- und Ergänzungsbedarfe in Hinblick auf 
Vorranggebiete Landwirtschaft (VL), Waldwirtschaft und Waldschutz wurden teilweise 
berücksichtigt. Die Nummern 1 und 3 aus der Stellungnahme vom 20.11.2023 wurden 
berücksichtigt. Die Nummer 4 blieb unberücksichtigt. Dies ist insoweit unkritisch, da das 
Bauleitplanverfahren „Wörschweiler Dell“ nicht weiterverfolgt wird. Eine erneute 
Stellungnahme ist für diese Punkte daher nicht erforderlich.  

 
Die in der Stellungnahme vom 20.11.2023 gemachten Ausführungen zu den 
Standortbereichen für Luftverkehr (BL) blieben unberücksichtigt und werden aufrechterhalten:  
Für den Hubschrauber-Sonderlandeplatz am Golfhotel „Angel’s“ ist ein Schutzbereich 
ausgewiesen. Es fehlen Erläuterungen zur Bedeutung und den Auswirkungen des in der 
Planzeichnung eingetragenen Schutzbereichs für den Sonderlandeplatz auch im Verhältnis 
zur nicht vorgenommenen Eintragung eines Schutzbereichs für die Hubschrauber-Landestelle 
am Marienkrankenhaus. 
 
Mit der Ausweisung des Bereichs der Heeresinstandsetzungslogistik GmbH in St. Wendel als 
Vorranggebiet für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen wurde der Bitte nach Prüfung der 
landesplanerischen Sicherung des Erhalts und des Ausbaus des Standorts nachgekommen. 
 
Nach zwischenzeitlichem Abschluss des Zielabweichungsverfahrens „Auf Kling“ (nicht-
großflächiger Einzelhandelsmarkt in Winterbach) sowie des neuen Einzelhandelskonzepts für 
St. Wendel werden die entsprechenden Hinweise aus der Stellungnahme vom 20.11.2023 
nicht mehr aufrechterhalten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Peter Klär 
Bürgermeister der Kreisstadt St. Wendel 
 
 
Anlagen: 
Stellungnahme der Kreisstadt St. Wendel zum Entwurf der Verordnung 
„Landesentwicklungsplan (LEP) Saarland 2030“ gem. § 3 Saarländisches 
Landesplanungsgesetz (SLPG) i.V.m. § 9 Raumordnungsgesetz; Stand der Stellungnahme: 
20.11.2023    


























